
Regierungs-Blatt
Großherzogthun

Sachsen-Weimar-Eisenach.

Nummer 29. Weimar. 21. Juli 1868.

Ministerial-Bekanntmachung.
In Gemäßheit eines von dem Bundesrathe des Zollvereins gefaßten Be-

schlusses wird nachstehendes

Regulativ über die zollamtliche Behandlung der mit den Posten eingehenden,
ausgehenden oder durchgehenden Gegenstände,

welches vom 1. August d. J. an zur Anwendung kommt und an die Stelle des

Regulativs über die zollamtliche Behandlung der mit den Fahrposten eingehenden
Waaren vom 18. Dezember 1833 (Seite 731 des Reg. Bl. von 1833) tritt,

hierdurch zur Nachachtung bekannt gemacht.

I. Abschnitt.

Abfertigung der in das Zollvereinsgebiet ein gehenden Gegenstände.

S. 1.

Die mittelst der Posten in den Zollverein eingehenden zollpflichtigen Gegen-
stände zum Bruttogewicht von 1/10 Zollpfund oder mehr müssen von einer deutlich

geschriebenen, offen beiliegenden Inhaltserklärung (Deklaration) begleitet sein, aus
welcher sich ersehen läßt:

a) der Name des Adressaten,

b) der Ort, wohin die Sendungbestimmtist,

) die Zahl der einzelnen zu der Sendung gehörigen Poststücke, sowie die

Zeichen und Nummern jedes einzelnen,
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d) die Gattung der in jedem Poststücke enthaltenen Gegenstände nach deren
handelsüblicher oder sonst sprachgebräuchlicher Benennung,

e) der Ort und der Tag der Ausstellung der Inhaltserklärung, und

f) der Name des Versenders.

Die Inhaltserklärung kann in Deutscher oder in Französischer Sprache abge-

faßt sein. Den oberen Zollbehörden bleibt vorbehalten, auf einzelnen Grenzstrecken
im Falle des Bedürfnisses auch Inhaltserklärungen in Englischer, Holländischer oder
Italienischer Sprache zuzulassen. ·

Daß eine Inhaltserklärung beigelegt worden, ist von dem Versender auf dem

Begleitbriefe (der Begleitadresse) oder, falls ein solcher nicht beigegeben wird, auf
der Sendung selbst zu bemerken.

8. 2.

Die Beifügung einer Jnhaltserklärung ist nicht erforderlich

1) bei Briefbeuteln und Fahrpostbeuteln, sowie bei den an Stelle derselben zur

Anwendung kommenden Briefpacketen und Fahrpostpacketen,

2) bei Zeitungspacketen und Drucksachen,

3) bei Geldfässern, Geldkisten, Geldbeuteln und Geldpacketen,

4) bei Postsendungen, welche unter dem Siegel einer Staatsbehörde oder eines

eine solche Behörde repräsentirenden Beamten eingehen und an eine Staats-

behörde beziehungsweise einen dieselbe repräsentirenden Beamten gerichtet
sind,

5) bei Waarenproben und Mustern zum Brutto-Gewicht von  Zollpfund
oder weniger, welche unter Kreuzband oder in solcher Weise verpackt ein-

gehen, daß über den Inhalt kein Zweifel entstehen kann.

8. 3.

Fehlt eine Inhaltserklärung und soll die zollamtliche Schlußabfertigung nicht
schon bei derjenigen Zollstelle erfolgen, welche der Grenze zunächst belegen ist (§. 4),
so wird von der letzteren Zollstelle bei dem Eingange der Sendung eine Revisions-

note gefertigt, welche, wenn der Inhalt des Poststücks äußerlich unzweifelhaft zu

erkennen ist, den Inhalt speziell bezeichnet, im andern Falle aber die Angaben ent-

hält, welche sich aus der Adresse auf dem Poststücke oder auf dem Begleitbriefe

ergeben und zugleich bescheinigt, daß die Sendung zur zollamtlichen Behandlung
vorgelegen habe.
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Die Revisions-Note vertritt bei der Weiterbeförderung der Sendung die Stelle

der Inhaltserklärung. Dieselbe kann jederzeit und bis zur Vornahme der zollamt-

lichen Schlußabfertigung sowohl Seitens der Postbehörde, als Seitens des Adressaten

durch eine Inhaltserklärung in der vorgeschriebenen Form (§. 1) ersetzt werden.

Geschieht dies nicht, so muß sich der Adressat gefallen lassen, daß die gehörig
deklarirten Sendungen bei der Schlußabfertigung vorgezogen werden.

Sowohl die Postbehörde als der Adressat sind berechtigt, eine bereits vorlie-

gende Inhaltserklärung, insolange eine spezielle Revision nicht stattgefunden hat, zu
vervollständigen oder zu berichtigen.

§. 4.

Die nach dem Orte der Zollstelle an der Grenze bestimmten, desgleichen die-

jenigen Sendungen, welche auf dem Wege nach dem Bestimmungsorte einen weiteren
Ort, an welchem eine Zoll= oder Steuerstelle sich befände, nicht berühren, werden

von der Zollstelle an der Grenze sofort vollständig abgefertigt. Das Gleiche

geschieht unabhängig vom Bestimmungsort der Sendung auf das Verlangen des

Absenders, wenn dieser hierauf durch eine Bemerkung auf der Inhaltserklärung oder

in einer das Poststück offen begleitenden Note ausdrücklich den Antrag gestellt hat.

Die in dem §. 2 unter Nr. 4 aufgeführten Poststücke der Behörden, insofern

deren Inhalt aus Akten oder Schriften besteht und dies auf den betreffenden Be-

gleitbriefen oder den Poststücken selbst angegeben oder äußerlich ersichtlich ist, ferner
die in dem §. 2 unter Nr. 1, 2 und 3 aufgeführten Gegenstände der Postladung

sind in der Regel den Zollbeamten an der Grenze nur zur allgemeinen Besich-

tigung vorzulegen und einer weiteren zollamtlichen Behandlung nicht unterworfen.
Ebenso findet bei den in §. 2 unter Nr. 5 aufgeführten Waarenproben und

Mustern eine zollamtliche Vorabfertigung an der Grenze nicht statt, vielmehr werden
dieselben erst am Bestimmungsorte von der Postbehörde der Zollstelle zur Revision

und schließlichen Abfertigung (§. 6 ff.) vorgeführt.

Alle sonstigen eingehenden Poststücke unterliegen bei derjenigen Zollstelle, welche
der Grenze zunächst belegen ist, einer zollamtlichen Vorabfertigung (§. 5). Die
schließliche Abfertigung (§. 6 ff.) erfolgt am Bestimmungsorte oder, wenn sich da-

selest eine Zoll- oder Steuerstelle nicht befindet, bei einer geeignet gelegenen Zoll-
oder Steuerstelle, deren Wahl der Postbehörde überlassen bleibt.

8. 5.

Die zollamtliche Vorabfertigung (§. 4) befteht in Folgendem.
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Durch diejenige Zollstelle, welche der Grenze zunächst belegen ist, sind die ein-
gehenden Poststücke

a) mit den Inhaltserklärungen und den Postkarten oder nach Bedürfniß mit

den Begleitbriefen äußerlich zu vergleichen, etwaige Abweichungen in den
Inhaltserklärungen vorzumerken, auch die letzteren mit einem Vermerk über

die geschehene Besichtigung zu versehen und fehlende Inhaltserklärungen durch
Revisions-Noten (§. 3) zu ersetzen;

sodann

diejenigen Poststücke, welche der Vorabfertigung unterlegen haben, zum Zeichen
der noch vorbehaltenen Schlußabfertigung (§. 6 ff.) an einer möglichst in

die Augen fallenden Stelle (auf der Seite der Signatur oder in der Nähe

der Postnummer) mit einer Marke von rothem Papier zu bekleben, welche

einen schwarzen Abdruck des Dienststempels der betreffenden Grenzzollstelle

und die Aufschrift „Zollstück“ trägt.

Diese Behandlung findet auch bei den im §. 2 unter Nr. 4 aufgeführten

Postsendungen dann Anwendung, wenn die Voraussetzungen des §. 4 Absatz 2 nicht

zutreffen und dieselben deshalb einer weiteren zollamtlichen Abfertigung unterzogen
werden müssen.

b

Diejenigen Poststücke, deren Inhalt als zollfrei sofort erkaunnt worden oder

deren Schlußabfertigung gleich bei der ersten Zollstelle an der Grenze erfolgt ist,

treten in den freien Verkehr, bedürfen daher auch der Bezeichnung durch eine Marke

(lit. b) nicht.

Desgleichen ist von dem unter lit. b vorgeschriebenen Verfahren Abstand zu

nehmen, wenn mehrere Sendungen nach einem Orte, an welchem eine Zoll= oder

Steuerstelle ihren Sitz hat, kartirt sind, und in verschließbare Wagenabtheilungen,
Körbe, Felleisen, Beutel oder sonstige Behälter verpackt werden, welche alsdann
unter zollamtlichen Verschluß durch Kunstschlösser oder Plomben zu nehmen sind.

Gehen die nach einem Orte kartirten Sendungen bereits vom Auslande in

verschlossenen Wagenabtheilungen oder sonstigen Behältern ein, so hat sich die Zoll-
stelle an der Grenze auf die Anlegung eines zollamtlichen Verschlusses an den

Wagenabtheilungen u. s. w. zu beschränken.

Nach der Ankunft der unter Gesammtverschluß genommenen Postsendungen an

dem Orte, auf welchen die Postkarte lautet, hat die dortige Zoll= oder Steuerstelle
in Bezug auf die weitergehenden Stücke die zollamtliche Vorabfertigung dem Vor-
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stehenden entsprechend vorzunehmen, beziehungsweise nach der Bestimmung lit. b
zu ergänzen.

S. 6.

Zum Zweck der zollamtlichen Schlußabfertigung werden die mit der Post ein-

gegangenen zollpflichtigen Gegenstände mit den dazu gehörigen Inhaltserklärungen
oder Revisions-Noten den betreffenden Zoll= oder Steuerstellen (§. 4) übergeben.
Die Akfertigung erfolgt nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

Das Verfahren ist indessen ein verschiedenes, je nachdem

a) der Adressat an dem Orte, wo die Schlußabfertigung zu bewirken ist, selbst

oder in dessen Nähe sich befindet und deshalb der Abfertigung persönlich
beiwohnen kann, oder

b) die Sendung ohne Zuziehung des Adressaten zollamtlich abgefertigt und
dann zum Zwecke der Weiterbeförderung an diesen der Poststelle zurück-

gegeben werden muß.

S. 7.

Befindet sich der Adressat an dem Orte selbst, wo die Schlußabfertigung zu

bewirken ist, oder in dessen Nähe, so werden die Begleitbriefe (Begleitadressen)
oder, wenn solche nicht vorhanden sind, Abschriften der auf den Poststücken befind-
lichen Adressen, mit dem Eingangsstempel der Poststelle versehen, durch die letztere
an den Adressaten bestellt; diesem wird dabei eine schriftliche oder gedruckte Notiz

behändigt, daß das Poststück bei der Zoll= oder Steuerstelle in Empfang zu nehmen

sei. Sache des Adressaten ist es alsdann, das Poststück von der Zoll= oder Steuer-

stelle abzuholen oder abholen zu lassen, nachdem er selbst oder sein Beauftragter

dort durch Vorzeigung des abgestempelten Begleitbriefs (Begleitadresse), beziehungs-
weise der abgestempelten Abschrift von der Adresse sich ausgewiesen, der Revision

angewohnt und den Zoll entrichtet hat. Das Begleitpapier kann dem Adressaten

auf seinen Wunsch zurückgegeben werden, ist jedoch zum Zeichen der geschehenen
Abholung des Poststücks auch mit dem Stempel der Zoll= und Steuerstelle zu ver-

sehen, nachdem auf der Adresse der Zollbetrag oder die Zollfreiheit kurz bemerkt
und dies durch die Unterschrift eines Abfertigungsbeamten bescheinigt worden ist.

Die Abfertigung der Waarenproben und Muster (§. 2 Z. 5) kann ohne Zu-
ziehung des Adressaten von der Postbehörde veranlaßt werden.
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8. 8.

Soll die Postsendung, entfernt von dem Wohnorte des Adressaten, ohne dessen

Zuziehung, sei es bei der Zollstelle an der Grenze oder bei einer der dem Bestim-

mungsorte zunächst gelegenen Zoll= oder Steuerstellen, schließlich abgefertigt und dann
zum Zwecke der Weiterbeförderung an den Adressaten der Poststelle zurückgegeben

werden, so begiebt sich ein Postbeamter zu der betreffeunden Zoll= oder Steuerstelle,
weist sich dort als zur Abholung beauftragt aus durch Vorzeigung des Begleitbriefs

(der Begleitadresse) oder in Ermangelung eines solchen, durch eine mit dem Ein-

gangsstempel der Poststelle versehene Abschrift der auf dem Poststücke befindlichen
Adresse, und wohnt sodann der zollamtlichen Revision des Poststückes bei; derselbe
hat für die Oeffnung des Kollo und die Darlegung der Waaren zur Revision,

sowie für deren Wiederverpackung Sorge zu tragen und entrichtet den Zoll gegen
Zollquittung.

Die Versiegelung des zollamtlich abgefertigten Poststücks hat darauf durch die

Post und die Zoll= oder Steuerstelle gemeinschaftlich zu geschehen, auch ist von der

letzteren der vorgezeigte Begleitbrief, beziehungsweise die Adresse zum Zeichen der
geschehenen Verzollung des Poststücks mit ihrem Stempel zu bedrucken. Die durch
die Wiederverpackung des Poststücks etwa entstehenden baaren Auslagen hat die

Postbehörde vorschußweise zu berichtigen, auch für den Rück-Transport desselben
zur Poststelle zu sorgen. Die Poststelle übernimmt demnächst die Weiterbeförderung
der nunmehr in den freien Verkehr gesetzten Sendung an den Adressaten und zieht

von diesem die bei der Zollabfertigung entstandenen baaren Auslagen an Zoll= und

Verpackungskosten ohne Ansatz einer Vorschußgebühr wieder ein.

8. 9.

Die Poststelle wie die Zoll= oder Steuerstelle sind befugt, auch in solchen

Fällen, in welchen der Adressat sich nicht am Orte oder in dessen Nähe befindet,
die Anwesenheit des Adressaten oder eines mit schriftlicher Vollmacht versehenen

Vertreters desselben bei der Revision zu verlangen.

Dieses Verlangen muß insbesondere dann gestellt werden:

1) wenn das Posistück sich nicht in tadelfreiem äußeren Zustande befindet und
wenn deshalb das Garantie-Verhältniß der Postverwaltung mit in Frage

kommt,

2) wenn der Inhalt des Poststücks nach der Jnhaltserklärung in leicht zer-

brechlichen oder solchen Gegenständen besteht, die einer besonderen kunstvollen

Verpackung bedürfen.
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In diesen Fällen ist der Adressat durch die Postbehörde zu ersuchen, der
Revision beizuwohnen oder einen Dritten dazu zu bevollmächtigen. Zugleich ist
dem Adressaten der Begleitbrief (die Begleitadresse) oder in dessen Ermangelung
eine Abschrift der Adresse zuzusenden.. Wird die Zuziehung des Adressaten bei

der Revision von der Zoll= oder Steuerstelle verlangt, so hat sich dieselbe dieser-
halb schriftlich an die Poststelle zu wenden.

Das Verlangen der Zuziehung des Adressaten kann auch dann ausgesprochen
werden, wenn die Veranlassung hierzu sich erst bei der Revision in Gegenwart des

Postbeamten ergiebt.

Soweit bezüglich der im §. 2 unter Nr. 4 bezeichneten Posistücke an Be-

hörden eine Schlußabfertigung vorbehalten ist (§. 5), sind dieselben ebenfalls den
Zoll= oder Steuerstellen auszuhändigen. Die zollamtliche Revision unterbleibt jedoch,
wenn von der Behörde, an welche die Sendung gerichtet ist, eine Bescheinigung

über den Inhalt ertheilt wird. Es erfolgt alsdann auf Grund der letzteren die

zollfreie Ablassung oder, falls der Inhalt zollpflichtig ist, die Erhebung des
Eingangszolls. «

§.10.

Die Verzollung erfolgt jedesmal nach dem Ergebniß des Revisions-Befundes.

g. 11.

Hat der Adressat den Bestimmungsort des Poststücks verlassen, oder Auftrag

wegen Nachsendung des Gegenstandes gegeben, oder wird von ihm die Weitersendung

desselben ohne vorherige Eröffnung und Repvision beantragt, so kann ein solches
Poststück mittelst der Post weiter befördert werden, nachdem die Zoll= oder Steuer-

stelle, welcher dasselbe zunächst übergeben worden, die Inhaltserklärung, beziehungs-
weise die Revisions-Note, mit einem entsprechenden Vermerk versehen und mit diesem
Papier das Poststück an die Poststelle zurückgegeben hat.

Ist der neue Bestimmungsort im Zollvereinsgebiet belegen, so wird die Sen-

dung nebst Inhaltserklärung oder Revisions-Note der Zoll= oder Steuerstelle jenes

Ortes durch die Post zugeführt.

Liegt der neue Bestimmungsort außerhalb des Vereinsgebietes, so wird das

Poststück nebst Inhaltserklärung dahin nachgesandt (§. 12).
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8. 12.

Solange ein vom Auslande eingegangenes Poststück nicht aus den Händen

der Post= oder der Zoll- oder Steuer-Behörde gekommen ist, steht jedem Adressaten

frei, dessen Annahme abzulehnen.

Bei Sendungen, welche, weil der Adressat die Annahme verweigert hat oder

nicht zu ermitteln ist, unbestellbar sind, ist zu unterscheiden, ob die schließliche

Abfertigung

a) noch nicht stattgefunden, oder

b) bereits stattgefunden hat.

Im Falle zu a ist die Zoll= oder Steuerstelle, welcher das Poststück über-

geben worden, von der Poststelle unter Vorzeigung des mit dem Vermerk über die

Unbestellbarkeit und die zu bewirkende Rücksendung versehenen Begleitbriefes, be-

ziehungsweise der Begleitadresse oder der Abschrift derselben, um Rückgabe des

Poststücks zu ersuchen. Die Zoll= oder Steuerstelle versieht hierauf die Inhalts-
erklärung, beziehungsweise Revisions-Note mit einem entsprechenden Vermerk und

giebt das Poststück nebst dem letztgedachten Papier an die Poststelle zurück, welche

die Rücksendung besorgt.

Im Falle zu b hat die Poststelle das in freien Verkehr gesetzt gewesene

Poststück der Zoll= oder Steuerstelle, von welcher die Schlußabfertigung geschehen
war, nebst dem, mit dem Vermerk über die Unbestellbarkeit und die zu bewirkende

Rücksendung versehenen Begleitbriefe, beziehungsweise der Begleitadresse oder der

Abschrift derselben wieder vorzulegen. Sie empfängt alsdann den gezahlten Ein-

gangszoll gegen Rückgabe der Zoll-Quittung zurück, nachdem diese von der Post-
stelle mit Gegen-Quittung und einem Atteste über die Unbestellbarkeit und die zu

bewirkende Rücksendung des Poststücks versehen worden ist. Die Zollstelle über-
zeugt sich von der Identität des Inhalts mit dem bei der früheren Revision vor-

gefundenen, legt das Poststück unter amtlichen Verschluß und giebt dasselbe, von

einer offenen Inhaltserklärung begleitet, an die Poststelle behufs der Rücksendung

zurück.

Bleiben Poststücke, die vom Auslande eingegangen sind, unabgeholt, so werden

solche entweder nach Maßgabe der obigen Vorschriften wieder in das Ausland

ausgeführt, oder nach den bestehenden Post-Reglements behandelt.

Im Fall sie innerhalb des Vereinsgebiets verbleiken, ist von denselben der

tarifmäßige Eingangszoll zu entrichten.
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II. Abschnitt.

Abfertigung der aus dem Zollvereinsgebiete mit den Posten aus-

gehenden Gegenstände.

§. 13.

Sollen ausgangszollpflichtige Gegenstände des freien Verkehrs aus dem Zoll-

vereinsgebiete mittelst der Posten nach dem Zollvereinsauslande versendet werden,
so liegt dem Absender ob, vorher bei der Zollbehörde den Ausgangszoll zu entrichten.

Die darüber erhaltene Quittung muß der Absender dem Poststücke offen bei-

fügen. Die Postbehörde versieht diese Quittung mit einer Bescheinigung über den
Zustand des Packets und übergiebt dieselbe der Ausgangszollstelle.

S. 14.

Wenn unverzollte Waaren aus einer Niederlage mittelst der Posten in das

Zollvereinsausland gesandt werden sollen, so wird dem Absender darüber ein Begleit-
schein oder ein diesen vertretendes Abfertigungspapier ertheilt und dem Poststücke

beigefügt. Der Absender haftet für den Eingangszoll nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Auf dem Begleitbriefe, beziehungsweise der Begleitadresse, muß Seitens
des Absenders vermerkt sein „nebst Begleitschein.“

Die Postbehörde versieht das zollamtliche Begleitpapier mit einer Bescheinigung
über den Zustand des Packets und stellt das letztere mit dem Abfertigungspapier

der Ausgangszollstelle.
§. 15.

Pässe, welche zur Erlangung des Anspruchs auf zollfreie Wiedereinlassung der
in das Zollvereinsausland zu versendenden Muster von den Zollbehörden ertheilt

worden sind (Musterpässe), müssen bei der Einlieferung der Sendungen zur Post

den Begleitbriefen oder Begleitadressen offen beigefügt sein, damit der Ausgang
von der betreffenden Zollstelle bescheinigt werden kann.

III. Abschnitt.

Abfertigung von Gegenständen, welche mit den Posten durch das Zoll-
vereinsgebiet durchgeführt werden.

8. 16.

Den zur Durchführung durch das Zollvereinsgebiet bestimmten Poststücken ist
von dem Absender eine Inhaltserklärung nach Maßgabe der Vorschriften im §. 1

beizufügen.

48



304

Die Poststücke werden beim Eingange in das Zollvereinsgebiet zollamtlich ebenso
behandelt, wie solches im 8. 6 rücksichtlich der im Zollvereinsgebiete verbleibenden

Poststücke vorgeschrieben ist. Beim Ausgange werden den abfertigenden Zollbeamten
sämmtliche Inhaltserklärungen beziehungsweise Revisions-Noten und auf Verlangen
die Postkarten oder die Begleitbriefe zur Vergleichung mit den ausgehenden Post-

stücken vorgelegt.

Der Zollbehörde bleibt vorbehalten, auf solchen Kursen, auf welchen die
Durchführung der Poststücke durch das Vereinsgebiet zweckmäßig unter Gesammt-
verschluß erfolgen kann, namentlich in den Fällen, in denen die Durchführung ohne
Wagenwechsel erfolgt, die desfallsige Vorschrift des §. 5 in Anwendung zu bringen,

oder auch statt des Gesammtverschlusses amtliche Begleitung eintreten zu lassen.

IV. Abschnitt.

Abfertigung von Postsendungen, welche aus einem Orte des Zoll-

vereinsgebietes durch das Zollvereinsausland nach einem andern

Orte des Zollvereinsgebietes gehen.

S. 17.

Bei Gegenständen des freien Verkehrs, welche von vereinsländischen Post-

anstalten aus Orten des Zollvereinsgebietes durch das Zollvereinsausland nach

Orten des Zollvereinsgebietes befördert werden sollen, bedarf es der Beifügung

von Inhaltserklärungen nicht. Die zum Durchgange durch das Zollvereinsausland

bestimmten Poststücke werden von der Ausgangsstelle unter zollamtlichen Gesammt-

verschluß, oder soweit dies nicht ausführbar, unter Einzelverschluß gesetzt, und es

wird, daß und wie dies geschehen, auf den Postkarten bescheinigt. Beim Wieder-

eingange prüft die Eingangszollstelle die Unverletztheit des amtlichen Verschlusses,
worauf die Gegenstände in den freien Verkehr gesetzt werden. An Stelle des

Verschlusses kann auch amtliche Begleitung treten.

Mit Genehmigung der Direktiv-Behörde kann, namentlich auf kurzen das
Ausland berührenden Straßenstrecken, von dem zgollamtlichen Verschlusse oder von

der amtlichen Begleitung Abstand genommen werden. Die Eingangsgollstelle hat
in diesem Falle durch Vergleichung der Poststücke mit den Postkarten oder den

Begleitbriefen von der Abstammung derselben aus dem freien Verkehr des Zoll=

vereins Ueberzeugung zu nehmen.



V. Abschnitt.

Folgen unrichtiger Inhaltserklärungen.

§. 18.

Wenn der Inhalt eines Posistücks bei der Eröffnung und Untersuchung durch

die Zollbeamten nicht mit der ausgestellten Inhaltserklärung (§. 1) übereinstimmend
befunden wird und nach den obwaltenden Umständen der Verdacht einer beabsichtigten

Defraudation begründet erscheint, so wird nach den wegen unrichtiger Deklaration
im Zollstrafgesetz enthaltenen Vorschriften weiter verfahren.

Weimar am 29. Juni 1868.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement der Finanzen.

G. Thonu.

Ministerial-Bekanntmachungen.
Der Lebensversicherungs-Bank Kosmos zu Zeist ist die erbetene Konzession

zum Geschäftsbetriebe im Großherzogthume Sachsen widerruflich ertheilt und von
derselben der Kaufmnann Erdmann Rolsch in Weimar zum Haupt-Agenten im

Großherzogthume bestellt worden.
Es wird solches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, mit dem Bemerken,

daß die gedachte Versicherungsbank zwar ihren Gerichtsstand wegen der mit In-
ländern algeschlossenen Verträge am Sitze der Haupt-Agentur anerkannt hat, daß

indeß nach der Gesetzgebung des Königreichs der Niederlande die Entscheidungen

fremder Gerichtsbehörden oder Schiedsrichter von den dortigen Behörden nicht voll-

streckt werden.

Weimar am 27. Juni 1868.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Innern.

Für den Departements-Chef:

Schambach.

Im Anschluß an die Bekanntmachung des unterzeichneten Staats-Ministeriums

vom 13. März 1854 (Reg. Blatt Nr. 17) werden die Gemeindevorstände des

Großherzogthums hierdurch angewiesen, außer der Weimarischen Zeitung, bezüg-
lich dem Eisenacher Kreisblatte und dem Regierungs-Blatte, auch das Bundes-


	Ministerial-Bekanntmachung, die Publikation des Regulativs über die zollamtliche Behandlung der mit den Posten eingehenden, ausgehenden oder durchgehenden Gegenstände.

